
 
 Der Gemeindevorstand 

der Gemeinde Glashütten/HTK 
 

 
 

Beschlussvorlage 
XX. Wahlperiode 2026 - 2031 

 
 

 

 

Datum Drucksachennummer Aktenzeichen 

Glashütten, den 31.03.2026 7/GV/XX Amt I-As/pa 

 
Federführendes Amt Hauptamt (1) 
Beteiligte/s Amt/Ämter  

 
Beratungsfolge Termin Bemerkung 
Gemeindevertretung 16.04.2026 beschließend 

 
 
Wahl der Schriftführerinnen / der Schriftführer für die Gemeindevertretung Glashütten 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung wählt Herrn Peter Asch, Herrn Sven Kirst und Herrn Richard Meix-
ner in der vorgegebenen Reihenfolge als Schriftführer für die Gemeindevertretung Glashüt-
ten. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Nach § 61 HGO muss über jede Sitzung der Gemeindevertretung eine Niederschrift gefertigt 
werden. 
 
Zur Schriftführerin oder zum Schriftführer können Gemeindevertreterinnen bzw. Gemeinde-
vertreter, Gemeindebedienstete sowie Bürgerinnen und Bürger gewählt werden (§ 61 Abs. 2 
S. 2 HGO). Sie oder er ist nach Stimmenmehrheit (§ 55 Abs. 5 HGO) zu wählen. Gewählt 
wird schriftlich und geheim auf Grund von Wahlvorschlägen. Wenn niemand widerspricht 
kann durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden. 
 
In der Regel einigt sich die Gemeindevertretung auf einen einheitlichen Wahlvorschlag, so 
dass gemäß § 55 Abs. 2 HGO ihr einstimmiger Beschluss über dessen Annahme ausreicht. 
 
Herr Asch, Herr Kirst und Herr Meixner haben ihr Einverständnis erklärt, die ehrenamtliche 
Tätigkeit der Schriftführerin / des Schriftführers im Falle ihrer Wahl auszuüben. 
 
 
 
Thomas Ciesielski 
Bürgermeister 
 
 




